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Sitzung des Jugendhilfeausschusses 

am Dienstag, den 29.09.2015 

im Kaspar-Hauser-Saal, Tagungszentrum Onoldia 
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Lintermann, Jochen    
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Sichermann, Paul    
von Blohn, Christine Dr.    

stimmberechtigte Mitglieder 

Ehnes, Yvonne    
Engelhardt, Barbara    
Loos, Christof    
Schmidt, Elke    
Winkler, Ute    

beratende Mitglieder 

Blank, Rainer    
Burmann, Christine    
Freitag, Christine   Vertretung für Frau Cornelia Neun 
Kriegelstein, Norbert    
Küfeldt, Norbert   Vertretung für Herrn Peter Pfister 
Neumeier, Doris    
Schuster, Jörg    

Schriftführerin 

Pickenhahn, Elke    
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Verwaltung 

Tischer, Daniela    
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Schwarzbeck, Hans    
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Nicole Schermer  
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stimmberechtigte Mitglieder 

Koch, Heiderose    

beratende Mitglieder 
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Oberbürgermeisterin Carda Seidel eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass ordnungs-
gemäß und termingerecht zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses geladen wurde und 
die Beschlussfähigkeit gegeben ist. 
 
 

Öffentliche Sitzung 
 

TOP  1 
Vereidigung bzw. Verpflichtung neuer Mitglieder des Jugendhilfeaus-
schusses (Wahlperiode 2014-2020) 

 
TOP 1 entfällt, da keine neuen Mitglieder anwesend sind. 
 
 
Dient zur Kenntnis. 
 
 

TOP  2 
Nachtrag zum Protokoll des Jugendhilfeausschusses vom 02.07.2015; 
Begehung des Amtes für Familie, Jugend, Senioren und Integration 

 
Frau OB Seidel gibt bekannt, dass das Protokoll vom 02.07.2015 wie folgt ergänzt wird: 
 
Auf Anfrage des Ausschussmitgliedes, Frau Dr. von Blohn, erfolgte von 15.30 Uhr bis 
16.00 Uhr eine Begehung des Amtes für Familie, Jugend, Senioren und Integration vor 
der eigentlichen Jugendhilfeausschuss-Sitzung. 
 
Teilgenommen haben neben Frau Oberbürgermeisterin Frau Carda Seidel und Herrn 
Nießlein (der Leiter des Referats 1) mehrere Ausschussmitglieder. Anlass zur Bege-
hung waren wiederkehrende Beschwerden der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen über die 
unbefriedigende Raumsituation. 
 
 
Dient zur Kenntnis. 
 
 

TOP  3 
Förderung der JAS-Maßnahme an der Mittelschule - Luitpoldschule; 
Bericht Frau Tischer 

 
Frau Tischer führt aus, dass seit September 2008 die Stadt Ansbach im Rahmen der 
Jugendsozialarbeit an Schulen JaS für die Mittelschule Luitpoldschule eine sozialpäda-
gogische Fachkraft beschäftigt. Hierfür wurde eine feste Planstelle mit 19,5 Wochen-
stunden eingerichtet. Nach Erfahrung der in diesem Bereich tätigen Kräfte und der 
Sachgebietsleiterin ist im Rahmen einer Planstelle mit 0,5-Vollzeitäquivalent die Aufga-
be leistbar, wenn es sich bei der zu betreuenden Schülerzahl um die Größenordnung 
150 – 200 handelt (Prognose Mittelschule Luitpoldschule Schülerzahlen 410). Frau Ti-
scher weist darauf hin, dass nicht sämtliche Schülerinnen und Schüler Probleme haben 
bzw. machen. Die JaS-Fachkraft muss jedoch für den gesamten Schülerkreis als Ange-
bot zur Verfügung stehen.  
 
Der Rektor der Luitpoldschule Ansbach hat zwischenzeitlich bei der Stadt Ansbach be-
antragt, für den Bereich der Mittelschule die Jugendsozialarbeit an Schulen mit einer  
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weiteren halben Stelle auszustatten. Fachlicherseits ist dies wünschenswert, um dem 
Bedarf zumindest in gleichem Maße wie an den anderen Schulen zu entsprechen. Ver-
stärkt wird die Situation noch durch die Aufnahme von Kindern mit Migrationshinter-
grund aus Asylbewerberfamilien, deren Integration in die Schulen auch ausdrückliche 
Aufgabe der Jugendsozialarbeit an Schulen ist.  
 
Seitens der Regierung von Mittelfranken und des Bayer. Staatsministeriums für Arbeit 
und Soziales, Familie und Integration würde auch eine weitere Fachkraft bei Vorliegen 
der Fördervoraussetzungen jährlich pauschal mit 8.180,00 € gefördert, so dass ca. 
11.000,00 € als Personalkosten bei der Stadt Ansbach verbleiben. Hierfür wäre kein 
weiterer Antrag erforderlich, die grundsätzliche Zusage liegt bereits schriftlich durch die 
Regierung von Mittelfranken vor.  
 
Herr Nießlein sieht die Notwendigkeit einer zusätzlichen Stelle ebenfalls gegeben.  
 
 
Beschluss: 
 
Der Jugendhilfeausschuss bestätigt den Bedarf für eine weitere 0,5 JaS-Stelle an der 
Mittelschule – Luitpoldschule in Ansbach. 
 
 
 
Einstimmig beschlossen. 
 
 

TOP  4 Hilfen zur Erziehung -Sachstandsbericht- 

 
Herr Nießlein verweist auf die Sitzungsvorlage, die den JHA-Mitgliedern mit der Einla-
dung zugegangen ist. Zum Stand 01.09.2015 sind 52 Minderjährige in Heimen im Rah-
men der Hilfe zur Erziehung nach § 34 SGB VIII untergebracht. Die Fallzahlen sind wei-
terhin auf hohem Niveau. Über die einzelnen Problemlagen wurde schon mehrfach be-
richtet. Sie gelten weiter und verschärfen sich häufig durch psychische Erkrankungen 
der Kinder/Jugendlichen und/oder der Eltern.  
 
Des weiteren ist durch den Anstieg der Zugänge von unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen mit weiteren Zugängen zu rechnen.  
 
Frau Dr. von Blohn möchte wissen, warum die Zahl bei den Erziehungsbeistandschaf-
ten/Betreuungsweisungen gegenüber den Vorjahren so hoch ist. 
 
Frau Freitag führt aus, dass viele junge Erwachsene vor Erreichen der Volljährigkeit den 
Antrag auf Weiterführung der erzieherischen Hilfe selber stellen. Diese Zahl ist positiv 
zu sehen, da hier eine erhöhte Mitwirkungsbereitschaft und oft auch eine gute Zielerrei-
chung gegeben ist.  
 
Auf Nachfrage von Herrn Meyer erklärt Herr Nießlein, dass durch Kostenerstattungen 
keine überplanmäßigen Haushaltsmittel bereitgestellt werden müssen.  
 
 
Dient zur Kenntnis. 
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TOP  5 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge -Sachstand- 

 
Herr Nießlein gibt einen aktuellen Überblick über die Situation von unbegleiteten min-
derjährigen Flüchtlingen (UM). Eine ausführliche Berichterstattung erfolgt durch Frau 
Schermer, die gerne für Fragen zur Verfügung steht. Frau Schermer obliegt die Betreu-
ung/Begleitung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge als Aufgabenschwerpunkt 
im Sozialdienst. Die vorgetragene Powerpoint-Präsentation wird mit dem Protokoll ver-
sandt. 
 
Herr Nießlein führt weiter aus, dass davon ausgegangen wird, dass bis zum Jahresen-
de der Stadt Ansbach weitere unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zugewiesen wer-
den, für die es nötig sein wird, weitere Unterbringungsmöglichkeiten zu suchen. Die 
Stadt Ansbach als öffentlicher Jugendhilfeträger ist verpflichtet, die Unterbringung si-
cherzustellen. Derzeit sind in der Breitstraße, im Kastanienhof und in Kurzendorf unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge untergebracht. In der Gemeinschaftsunterkunft Nag-
lerstraße leben bisher 9 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die in Begleitung älterer 
Geschwister oder Verwandter sind, aber als unbegleitet gelten. 
Die weitere Gewinnung von weiteren freien Trägern ist notwendig.  
 
Frau Freitag gibt zu bedenken, dass das Jugendamt, trotz Gewinnung von freien Trä-
gern, nicht aus der Verpflichtung genommen wird. Viele Hilfen laufen und müssen fach-
lich begleitet werden. Die Einwicklung jedes einzelnen Kindes/Jugendlichen muss im 
Auge behalten werden. Eine Vertretung von Frau Schermer für die Bezirkssozialarbeit 
ist deshalb unbedingt erforderlich. 
 
Herr Nießlein schlägt vor, dies bei den Stellenberatungen einzubringen.  
 
Frau Schermer stellt sich kurz vor und erläutert anhand einer Powerpoint-Präsention 
ausführlich die Arbeit des Jugendamtes im Bereich der unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlinge. Des weiteren erklärt sie den gesetzlichen Handlungsrahmen.  
 
Bei ausländischen Minderjährigen, die unbegleitet nach Deutschland kommen, bedarf 
es nicht der Voraussetzung einer individuellen Kindeswohlgefährdung. Allein die Fest-
stellung der unbegleiteten Einreise und die Tatsache, dass sich kein Personensorgebe-
rechtigter im Inland aufhält, verpflichtet das Jugendamt zu einer Inobhutnahme. Die Ein-
reise eines ausländischen Minderjährigen gilt auch auch dann als unbegleitet, wenn er 
sich in Obhut einer nicht erziehungsberechtigten Person befindet, z.B. in Begleitung von 
Verwandten.  
 
Das Jugendamt hat für das Wohl des Minderjährigen zu sorgen. Neben der Erstversor-
gung, der Betreuung im Alltag, der Erziehung und Entwicklungsförderung, der mittelba-
ren und pädagogischen Leistungen bedarf das Kind oder der Jugendliche seinem Alter 
und seinem Entwicklungsstand entsprechenden Schutz sowie Bewältigungshilfen für 
die individuell erlebte Gefährdungssituation. Weiterhin ist das Jugendamt berechtigt, 
alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum Wohl des Kindes oder Jugendlichen 
notwendig sind. Für die in Obhut genommenen unbegleiteten ausländischen Minderjäh-
rigen ist unverzüglich (innerhalb von drei Werktagen) die Bestellung eines Vormunds 
oder Pflegers zu veranlassen. Aktuell ist der Vormund des Amtes für längere Zeit er-
krankt. Eine Rückkehr ist ausgeschlossen.  
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Am 02.01.2015 sind 4 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Ansbach angekommen 
und wurden in der Außenwohngruppe Breitstraße untergebracht. Der Kastanienhof An-
sbach hat die Trägerschaft übernommen.  
 
Aufgriffsfälle im Stadtgebiet werden derzeit in Hotels untergebracht. Das Jugendamt 
muss dann die Versorgung und Betreuung der Jugendlichen selbst übernehmen. Bei 
den Hotelbetreuungen sind jedoch sehr hohe Abgangszahlen zu verzeichnen.  
 
Während in der Gemeinschaftsunterkuft Naglerstraße die Wohnverhältnisse nicht kin-
deswohlgefährdend sind und zugleich viele Kinder und Jugendliche dort ankamen, sind 
inzwischen auch einzelne Kinder und Jugendliche in den Gemeinschaftsunterkünften 
„Hotel Christel“, Obereichenbach und Reiterzentrum angekommen, was die Situation für 
das Amt nicht mehr so einfach gestaltet, sondern zum Handeln auffordert.  
 
Am 31.07.2015 erhielten alle Jugendämter in Bayern den „Maßnahmeplan UM“ des 
bayerischen Staatsministeriums. Im Juni waren in Bayern über 9.200 UM in der Zustän-
digkeit der Jugendämter. Um die Aufgriffskommunen zu entlasten, wird dem Inkrafttre-
ten der bundesgesetzlichen Änderungen vorgegriffen und die UM werden gleich nach 
der Inobhutnahme in einem Zuweisungsverfahren an andere Jugendämter im Rahmen 
der Amtshilfe verteilt. Für die Stadt Ansbach war zu diesem Zeitpunkt ein Zuweisungs-
kontingent bis Endes des Jahres von 35 UM benannt. Dies hat sich jedoch erübrigt, da 
diese Berechnung noch vor den Ereignissen der zwischenzeitlich enorm angewachse-
nen Zugangszahlen entstand. Zum 24.08.2015 sollte das Jugendamt für die Übernah-
me von weiteren 10 UM bereit sein.  
 
Es musste eine geeignete Unterbringungsmöglichkeit gefunden werden. Am 05.08.2015 
fand deshalb ein Gespräch mit dem Referenten, der Amtsleitung sowie der Geschäfts-
führung der AWO statt, bei dem vereinbart wurde, das die AWO die Trägerschaft für die 
Wohngruppe in Kurzendorf übernimmt und die Ausstattung der Einrichtung von Ju-
gendamt (Frau Schermer) geleistet wird. Mit Handvorschüssen etc. wurde dann die 
Wohngruppe in Kurzendorf entsprechend einrichtet. Bislang entstanden Kosten in Höhe 
von rd. 12.000,00 €. Von der AWO wurde mitgeteilt, dass es ihnen nicht möglich ist, in 
der Kürze der Zeit genügend Personal zu stellen und dass zum Eröffnungstermin in der 
Wohngruppe nur 2 Lehrerinnen zur Verfügung stehen.  
 
Frau Schermer führt weiter aus, dass das Personal der AWO lediglich zur Abdeckung 
einzelner Schichten zur Verfügung stand, alles weitere, wie Einkäufe, Arztbesuche wur-
den weiterhin durch sie übernommen. Die Betreuung und Versorgung der Jugendlichen 
wird seit nunmehr 6 Wochen durch den Einsatz von den Fachkräften des Amtes (Sozi-
aldienstes, Streetwork und Jugendzentrum) sowie dem Einsatz eines Security-Dienstes 
geleistet.  
 
Auf Dauer ist dies mit dem vorhandenen Personal nicht leistbar.  
 
Aktuell ist die Wohngruppe in Kurzendorf mit 19 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlin-
gen belegt. Platz ist eigentlich nur für 14 UM vorhanden.  
 
Ab 01.10.2015 wird die AWO die Trägerschaft für die Wohngruppe in Kurzendorf über-
nehmen.  
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Frau Schermer ist der Meinung, dass eine umfangreiche Integration von erwachsenen 
Flüchtlingen eher die Ausnahme als die Regel sein wird. Nicht alle sind freiwillig aus 
ihrer Heimat weggegangen, sondern wurden u.a. von den Eltern weggeschickt. Bei der 
Zielgruppe UM wird gerade durch die Verantwortlichkeit der Jugendhilfe das Verhältnis 
genau umgekehrt sein, sprich eine nicht gelungene Integration wird eher die Ausnahme 
sein.  
 
Frau Schermer weist darauf hin, dass sich die Fallzahlen der Heimfälle innerhalb weni-
ger Monate verdoppelt hat. Für die Bearbeitung dieser Fälle stehen dem Sozialdienst 
19,5 Std. zur Verfügung. Die Abt. wirtschaftliche Jugendhilfe hat kein zusätzliches Zeit-
kontingent erhalten. Im Bereich der UM sind die Kostenerstattungsansprüche jedoch an 
enge zeitliche Fristen gebunden. Ein weiteres Problem wird auch sein, dass nicht mehr 
genügend sozialpädagogische Fachkräfte vorhanden sind. Um ein einzelbetreutes 
Wohnen in größerer Anzahl umzusetzen, müsste man, da das Personal der ambulanten 
Jugendhilfeanbieter hierfür nicht ausreicht, vermehrt mit Honorarkräften arbeiten.  
 
Aktuell werden für 5 UM Pflegefamilien überprüft. Die Unterbringung in Pflegefamilien 
ist ein weiterer wichtiger Unterbringungsfaktor.  
 
Frau Schermer geht davon aus, dass bis zum Ende des Jahres evtl. über 100 UM ver-
sorgt werden müssen. Mit dem vorhandenen Personal ist dies nicht mehr zu bewälti-
gen, da immer mehr Aufgaben zu übernehmen sind. Die Rückstände in der  Bezirksso-
zialarbeit und in der Abt. WiHi steigen immer weiter. Im Bezirk erhöhen diese Rück-
stände die Gefahr von Kindeswohlgefährdungen, in der Abt. WiHi kosten die Rückstän-
de viel Geld.  
 
Frau OB Seidel bedankt sich bei Frau Schermer für den ausführlichen Bericht. 
 
Frau OB Seidel macht deutlich, dass die Situation bei der Stadt Ansbach keinen Son-
derfall darstellt, in vielen anderen Städten und Kommunen ist die Situation ähnlich an-
gespannt. Alle befinden sich in einer prekären Situation und werden vor vollendete Tat-
sachen gestellt. Verschärft wird die Situation durch einen fehlenden adäquaten gesetz-
lichen Rahmen. Die gesetzliche Basis ist oftmals unbeweglich, was pragmatische Lö-
sungen erschwert. Es wird jedoch versucht, sich so gut wie möglich mit der ganzen 
Asylthematik auseinanderzusetzen. Das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter ist sehr hoch und alle leisten sehr viel, auch weit über die normale Arbeitszeit 
hinaus. Die Thematik muss und wird weiterhin im Auge behalten und so gut wie möglich 
reagiert. Frau OB Seidel stellt klar, dass Schritt für Schritt mehr Stellen benötigt werden, 
um die gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen. 
 
Herr Meyer spricht ebenfalls seinen Dank für den Vortrag an Frau Schermer aus. Seiner 
Meinung nach, war der Flüchtlingsstrom vorhersehbar.  
 
Die zusätzlich benötigten Stellen wurden bereits im Vorfeld von seiner Fraktion bean-
tragt. Jetzt müssen diese endlich geschaffen werden. 
 
Frau Frauenschläger dankt dem Jugendamt, Sozialamt etc. für die bisher geleistete Ar-
beit.  
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Sie bittet Frau OB Seidel über den Deutschen Städtetag, auf höherer Ebene, zu inter-
venieren, die Gesetzeslage bei der Einreise mit Verwandten zu lockern, um in diesen 
speziellen Fällen weniger bürokratisch handeln zu können. Derzeit benötigen UM immer 
einen Vormund, auch wenn diese mit Verwandten einreisen, aber ihre Eltern nicht dabei 
sind.  
 
Frau OB Seidel erklärt, dass sich die Städte zur Flüchtlingsthematik ständig im Aus-
tausch befinden, was jedoch nur bedingt Erfolg zeigt.  
 
Lt. Herrn Nießlein besteht das Kardinalproblem darin, dass die Personalkosten für die 
Verwaltung nicht erstattet werden. 
 
Frau OB Seidel führt weiter aus, dass es schon helfen würde, wenn die Kommunen Zu-
schüsse für alle anfallenden Personalkosten bekämen. Lediglich die Kosten für Haus-
meister werden ersetzt. Hier muss weiter „nachgebohrt“ werden. 
 
Frau Freitag sieht die Notwendigkeit von Vormundschaften für von Verwandten beglei-
teten UM weiterhin, da diesen Verwandten die rechtliche Vertretung und Erziehungs-
verantwortung nicht übertragen werden kann, weil sie selbst kein Deutsch sprechen und 
nicht die nötige Erfahrung und Rechtskenntnis haben, die Kinder verantwortungsvoll 
betreuen und vertreten zu können. Deshalb kommt das Jugendamt hier nicht aus seiner 
Verantwortung.  
 
Frau OB Seidel erklärt, dass die Stadt Ansbach bezüglich der Betreuung und Unterbrin-
gung der UM an ihre Grenzen gekommen ist. Es wird versucht, gemeinsam Pläne zu 
machen, diese werden jedoch immer wieder von den steigenden Flüchtlingszahlen 
überholt. Derzeit kommen ca. 19 Flüchtlinge pro Woche an.  
 
Herr Loos macht darauf aufmerksam, dass neue Jugendliche „ungecleart“ kommen und 
einen extrem hohen Aufwand verursachen. Es wären nach seiner Einschätzung min-
destens 2 zusätzliche Stellen in der Verwaltung notwendig. Er möchte wissen, welche 
Möglichkeiten bestehen, um schneller agieren zu können. Hier seien dringend Lösun-
gen zu suchen.  
 
Frau Dr. von Blohn widerspricht der Aussage von Herrn Meyer. Sie sie der Meinung, 
dass ein Zugang von UM in diesem Ausmaß nicht vorhersehbar war. Jetzt müssten 
pragmatische Lösungen für die Unterbringung und Betreuung durch Fachkräfte gefun-
den werden.  
 
Frau Freitag erwidert, dass die Betreuung schon jetzt nicht mehr im Jugendhilfe-, son-
dern im Notfallmodus läuft.  
 
Frau Dr. von Blohn ist der Ansicht, dass in den Gremien entsprechende Lösungsvor-
schläge benötigt werden, um dann die nötigen Schritte einzuleiten.  
 
Frau OB Seidel verweist zu diesem Vorschlag wieder auf den bereits stattgefunden 
„Kleinen Asylgipfel“. Nachdem sich beteiligte Fachkräfte bei dieser Gelegenheit bereits 
abgestimmt haben, werden die verschiedenen Dinge jetzt umgesetzt. So wurde u.a. 
beschlossen, zusätzlich zu dem Jourfixe auf der obersten Leitungsebene eine regelmä-
ßige Abstimmung der Fachbereiche durchzuführen.  
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Frau Homm-Vogel begrüßt die Durchführung des „Kleinen Asylgipfels“ und wünscht in 
der nächsten Stadtratssitzung einen umfassenden Bericht zu dem derzeitigen Sach-
stand zum Thema Asyl. 
 
Frau OB Seidel lehnt dieses Ansinnen ab, da derzeit eine zu hohe Arbeitsbelastung 
keine Berichterstattung zulässt.  
 
Herr Fabi schließt sich den Vorrednern an und ergänzt, dass bei den Zahlen nicht nur 
von Asylanten etc. gesprochen werden müsste, sondern auch vom Personal. Hier sei 
eine Entlastung durch eine Stellenmehrung erforderlich.  
 
Frau Freitag meint dazu, dass bei genügend Personal auch eine bessere Vorauspla-
nung möglich wäre. Durch den dringlichen Bedarf an Räumlichkeiten für UM befindet 
sich die Stadt Ansbach in einer ungünstigen Verhandlungsposition gegenüber potentiel-
len Vermietern.  
 
Frau OB Seidel meint, dass Vermietern natürlich bewusst sei, dass die Stadt Ansbach 
dringend Räume braucht. 
 
Herr Meyer erwähnt, dass die Gesundheitsfürsorge bei den UM ein sehr großes Prob-
lem darstellt, und bittet Frau OB Seidel sich über den Deutschen Städtetag dafür einzu-
setzen, dass Flüchtlinge eine Gesundheitskarte erhalten können.  
 
 
Dient zur Kenntnis. 
 
 

TOP  6 
Antrag auf Änderung der Gebührensatzung des Kinderhauses Kunter-
bunt 

 
Herr Nießlein verweist auf die Sitzungsvorlage, die den JHA-Mitgliedern mit der Einla-
dung zugegangen ist. Geplant ist die Erhöhung der Gebühren für das warme Mittages-
sen für den Kindergarten und die Kinderkrippe des Kinderhauses Kunterbunt auf mtl. 
42,00 €.  
 
Begründung: 
 
° Kostendeckung 
 

Qualität beim Mittagessen kann mit den momentanen Gebühren nicht finanziert 
werden (gestiegene Kosten für Lebensmittel in den letzten Jahren um 60 %). 

 
° Angleichung der Gebühren in Kinderkrippe und Kindergarten 
 

Erfahrungsgemäß essen Krippenkinder nicht weniger als Dreijährige im Kinder-
garten. Zudem ist es für die Eltern nicht nachvollziehbar, warum ein Kind in der 
Krippe weniger bezahlen muss als ein gleichaltriges Kind in der Kleinkindgruppe 
des Kindergartens. 
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Vorteile: 
 
° Entlastung der Mitarbeiter 
° Kostendeckung 
° Elternwunsch 
 
Der Elternbeirat hat sich in seiner Sitzung am 22.07.2015 ebenfalls für eine Gebühren-
erhöhung ausgesprochen.  
 
Herr Nießlein führt weiter aus, dass ein Satzungsentwurf derzeit noch nicht vorliegt. 
Dieser wird in den Gremien übergeben.  
 
Herr Meyer spricht sich im Namen der Offenen Linken gegen eine Gebührenerhöhung 
aus. Er plädiert weiterhin für eine Gebührenentlastung der Eltern.  
 
Beschluss: 
 
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Stadtrat und dem Haupt-, Finanz- und Wirt-
schaftsausschuss eine Änderung der Gebührensatzung des Kinderhauses Kunterbunt 
i.d.Fassung der 2. Änderungssatzung vom 08.12.2014 zu beschließen. 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 11  Nein 2   
Mehrheitlich beschlossen. 
 
 

TOP  7 Haushalt 2016 - Beratung des Abschnitts Jugendhilfe 

 
Herr Schwarzbeck verweist auf den vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2016 – Ab-
schnitt Jugendhilfe und erläutert die einzelnen Positionen. 
 
Verwaltungshaushalt: 
 
4071. 
6580: Wie im Vorjahr wurden für Supervision 5.000,00 € eingeplant. 
 
Desweiteren führt er aus, dass im Deckungsring 041 sämtliche Ausgaben zusammen-
gefasst wurden. Bis Ende September 2015 wurden bereits 4,6 Millionen Euro ausgege-
ben, 1,3 Millionen Euro stehen 2015 noch zur Verfügung. Der Deckungsring 041 für das 
Haushaltsjahr 2016 wurde auf 6,3 Millionen Euro angehoben. Alleine für  „unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge“ wurden im Haushaltsplanentwurf 2016 3,5 Millionen Euro 
veranschlagt. Gemäß Empfehlungen des Bayer. Städtetages an die Kämmerer, sollen 
diese von einer Kostenerstattungen von 100 % ausgehen. Es ist daher sehr wichtig, 
umfangreiche Erstattungsanträge zu stellen. Eine Verstärkung des Personals im Ver-
waltungsbereich (Wihi) ist deshalb erforderlich.  
 
Herr Nießlein erklärt, dass bei den Stellenplanberatungen entsprechende Anträge ge-
stellt werden können.  
 
4606. 
 



Öffentliche Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 29.09.2015  Seite 12 von 13 

5100: Der Haushaltsansatz wurde um 10.000,00 € erhöht. Lt. Herrn Schwarzbeck er-
folgten keine Annmeldungen für Generalsanierungen im Jahr 2016. 

 
4607. 
7092: Wie im Vorjahr beträgt der Zuschuss an den Stadtjugendring Ansbach 80.000,00 

€. 
 
4608. Das Jugendzentrum ist weiterhin budgetiert. Im vorliegenden Haushaltsplanent-

wurf sind 63.000,00 € weniger wie im Vorjahr veranschlagt. Es besteht jedoch 
ein Budgetüberschuss in Höhe von 63.000,00 €.  

 
4609. 
5310: Für Mieten von Grundstücken und Gebäuden für die Unterbringung unbegleiteter 

minderjähriger Flüchtlinge wurden 92.400,00 € kalkuliert.  
 
4641. Gegenüber dem Vorjahr wurde das Budget für das Kinderhaus Kunterbunt leicht 

erhöht.  
 
4646. 
7074: Im Haushaltsplanentwurf 2016 wurden 290.000,00 € als freiwillige Zuschüsse an 

kirchliche Träger und Verbände für das vorletzte und vorvorletzte Kindergarten-
jahr eingeplant.  

 
Vermögenshaushalt: 
 
4071. 
9350: Für Büroausstattung wurden 4.000,00 € veranschlagt.  
 
4606: 
9581: Für die Erneuerung defekter Kombispielgeräte wurden im Haushaltsplanentwurf 

2016 insgesamt 50.000,00 € eingeplant. 
 
4608. Im Jugend- und Freizeitzentrum erfolgen 2016 keine Investitionen.  
 
4609. 
9350: Für den Erwerb von beweglichen Sachen für die Inobhutnahme von unbegleite-

ten minderjährigen Flüchtlingen wurden 40.000,00 € veranschlagt.  
 
Herr Schwarzbeck erläutert noch kurz die Positionen der Negativliste:  
 
Auf Nachfrage von Frau Frauenschläger führt Herr Schwarzbeck aus, dass derzeit Un-
terbringungsmöglichkeiten für Außengeräte im Kinderhaus Kunterbunt vorhanden sind.  
 
Frau Dr. von Blohn möchte wissen, warum es bei der HHStelle 01.4565.7704 zu einer 
so starken Steigerung gekommen ist. 
 
Herr Geppert führt aus, dass es sich dabei um die HHStelle handelt, bei der die Kosten 
für Inobhutnahmen in Heimen gebucht werden und dass es hier zu größeren Verände-
rungen während der letzten Jahre gekommen ist.  
 
Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2016 – Abschnitt Jugendhilfe- dient zur Kenntnis. 
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Dient zur Kenntnis. 
 
 

TOP  8 Anfragen/Bekanntgaben 

 
Frau Freitag gibt bekannt, dass in der letzten JHA-Sitzung angeregt wurde, über die 
Inklusion in der Kindertagesbetreuung eine Kindertagesstätte über die Erfahrungen be-
richten zu lassen. 
 
Nachdem derzeit die Auswertung der Kinderbetreuungsstudie noch nicht vollendet ist, 
wird dieses Thema in einer der nächsten JHA-Sitzungen aufgegriffen. 
 
Dient zur Kenntnis. 
 
Frau Dr. von Blohn regt an, bei Versendung des Glückwunschanschreibens zum 18. 
Geburtstag entsprechendes Informationsmaterial, Broschüren etc. für Menschen mit 
Behinderung zusätzlich beizulegen. Bei diesen Menschen besteht ihrer Meinung nach 
oft viel Unsicherheit und Informationslücken. Mit der Versendung entsprechender Bro-
schüren könnte hier abgeholfen werden.  
 
Frau Freitag gibt zu bedenken, dass hierfür der Einzelfall speziell abgefragt werden 
müsste. Dies ist jedoch sehr schwierig und aufwendig.  
 
Frau OB Seidel sichert zu, dass sich die Verwaltung über die Anregung von Frau Dr. 
von Blohn Gedanken macht.  
 
Frau Freitag regt an Informationshinweise für Menschen mit Behinderung auf der 
Homepage der Stadt Ansbach einzupflegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carda Seidel    Elke Pickenhahn 
Oberbürgermeisterin    Schriftführer/in 
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